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TSV Turnerbund München e.V. 

Mitgliedsbeiträge 
Gültig ab 01.01.2026* 

Erwachsene  162 € 

Kinder und 

Jugendliche 

Bis 18 Jahre 120 € 

Kleinkinder Bis 3 Jahre (nur bei Eltern-Kind-

Turnen) 

 

Eine Begleitperson muss 

Mitglied sein. In Ausnahmefällen 

kann das Kind auch von einem 

Nichtmitglied begleitet werden 

(z.B. Familienangehöriger). 

Diese Ersatzbegleitperson zahlt 

5,- € pro Übungseinheit beim 

Übungsleiter bzw. in der 

Geschäftsstelle Säbener Straße.  

54 € 

Studenten, 

Auszubildende 

Bis 29 Jahre** 120 € 

Familienbeitrag Zwei Erwachsene und 

mindestens ein Kind** 

378 € 

Senioren Ab 65 Jahren 114 € 

Diabetiker-

Sportgruppe 

Erwachsene 

Senioren ab 65 Jahren 

144 € 

120 € 

Passive  48 € 

Probestunde Max. drei Probestunden je 5 € 

Aufnahmegebühr Einmalig 20 € 

* Jährliche dynamische Erhöhung um 6€ pro Jahr ab 2026. Passive Mitglieder sind davon ausgenommen. 

Familienbeitrag entsprechend 18€ pro Jahr. 

**Nachweis bzw. Familienantrag muss selbstständig bis zum 15.12. jeden Jahres erbracht werden 
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Jährliche Spartenbeiträge 

Fußball • 12€ 

• 25€ (Passgebühr einmalig) 

Karate • 156€  

Kegeln • 192€ 

Trampolin • 165€ 

Volleyball • 120€ (SpielerInnen der Erwachsenenmannschaft, 

Breitensport und Ballschule) 

• 240€ (SpielerInnen der Jugendteams ohne 

Erwachsenenspielpass) 

• 600€ (SpielerInnen Leistungsstützpunkt) 

• Ausgenommen: Kein Spartenbeitrag für 

Freizeitvolleyballer 

 

1. Familienbeitrag 

Der Familienbeitrag setzt sich aus zwei Erwachsenen und min. einem Kind 

zusammen. Alle weiteren Kinder sind beitragsfrei. Der Familienbeitrag muss bis 

spätestens 15.12. jeden Jahres selbstständig in der Geschäftsstelle beantragt 

werden. 

 

2. Beitragszahlung  

Der Mitgliedsbeitrag ist eine Bringschuld und für Zahler zum 01.01. des 

jeweiligen Beitragsjahres fällig. Bei Eintritt während des Jahres wird der 

Mitgliedsbeitrag automatisch anteilig berechnet. Der Mitgliedsbeitrag wird per 

Lastschrift eingezogen. Mahn – und Bankspesen bei Retouren der Lastschrift 

sowie sonstige Betreibungskosten gehen zu Lasten des Mitglieds. 

 

3. Kündigung 

Der Austritt aus dem Verein kann nur schriftlich mit persönlicher Unterschrift 

sechs Wochen vor Schluss eines Kalenderjahres bei der Geschäftsstelle erklärt 

werden. Die Mitgliedschaft gilt für mindestens ein Jahr. 

 

4. Zusätzliche Kursgebühren 

Bei speziellen Kursen können neben dem Grundbeitrag und dem 

Spartenbeitrag noch zusätzliche Kursgebühren erhoben werden. 


